
 

 

Infoblatt für die Eltern 

 

Hausschuhe  Rutschfeste Socken, mit Namen angeschrieben, da Finken oft 
ausgezogen werden. Zwei Fotos ihres Kindes, um die Finkentäschli zu 
kennzeichnen. 

Kleidung Ihr Kind möchte gern selbständig sein oder werden. Wählen Sie darum 
bitte für den Spielgruppenbesuch praktische Kleider und Schuhe, mit 
denen Ihr Kind mit der Zeit selber zurecht kommt. Da wir bei jedem 
Wetter nach draussen gehen, bitten wir um entsprechende Kleidung, 
die auch schmutzig werden darf. Ersatzkleider können in der 
Spielgruppe deponiert werden.  

Znüni Wir essen gemeinsam ein Znüni, das jedes Kind selber von zu Hause 
mitbringt. Dazu trinken wir Tee oder Wasser. Der Saison entsprechend 
kaufen wir ab und zu etwas im Aumattladen ein. 

Bringen/Abholen Am Morgen haben Sie die Möglichkeit Ihr Kind zwischen 8.00 und 9.00 
Uhr in die Spielgruppe zu bringen. Um 9.00 Uhr beginnt der Morgen 
offiziell mit einem Ritual. Am Mittag sind wir Ihnen dankbar wenn Sie 
Ihr Kind pünktlich zwischen 11.45 – 12.00 Uhr abholen. Bei Kindern 
unter 3 Jahren empfehlen wir mit einem Pensum von 9.00 bis 11.00 
Uhr einzusteigen, das in Absprache mit der Spielgruppenleiterin 
fortlaufend aufgebaut werden kann. 

Gespräche Ein kurzer Informations-Austausch beim Bringen und Abholen der 
Kinder ist jederzeit möglich und wichtig. Für intensivere Gespräche ist 
die Spielgruppenleiterin gern bereit, mit Ihnen einen Termin zu 
vereinbaren.  

Infowand In der Spielgruppengarderobe sind jeweils aktuelle Infos angeschrieben 
(z.B. Feriendaten, Anlässe etc.).  

Geburtstag Die Geburtstage feiern wir gemeinsam. Das Geburtstagskind kann, 
wenn es möchte, ein kleines Znünidessert für alle mitbringen 
(Schoggikäferli, Gummibärli, Smarties etc.). Wir sind froh, wenn Sie uns 
das im Voraus mitteilen.  

Krankheit Sollte Ihr Kind krank sein oder aus einem anderen Grund den 
Spielgruppenmorgen nicht besuchen können, dann rufen Sie bitte am 
Spielgruppenmorgen ab 07.45 Uhr Nadi Steiner unter 079 746 42 05 
an.  

Ferien Individuelle Ferien, die ausserhalb der üblichen Ferienzeit liegen, sind 
jederzeit möglich, jedoch kann dafür keine Rückerstattung der Kosten 
gewährt werden. 
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